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MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LÄNDLICHEN RAUMStuttgart, 03.03.2010

Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

•• Eigenuntersuchungen durch von der Eigenuntersuchungen durch von der 
obersten Landesbehobersten Landesbehöörde gelistete rde gelistete 
Untersuchungsstellen (Untersuchungsstellen (§§ 15 Abs. 4)15 Abs. 4)

•• ÜÜberwachungsuntersuchungen durch berwachungsuntersuchungen durch 
von der obersten Landesbehvon der obersten Landesbehöörde rde 
bestellte Stellen (bestellte Stellen (§§ 19 Abs. 2)19 Abs. 2)
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MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LÄNDLICHEN RAUMStuttgart, 03.03.2010

Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

•• §§ 15 Abs. 4 und 15 Abs. 4 und §§ 19 Abs. 2: Unter19 Abs. 2: Unter--
suchungsstellen msuchungsstellen müüssen fssen füür Trinkwasserr Trinkwasser--
untersuchungen untersuchungen einschlieeinschließßlichlich Probenahme Probenahme 
akkreditiert seinakkreditiert sein
•• Mindestens einmal jMindestens einmal jäährlich erfolgreiche hrlich erfolgreiche 
Teilnahme an externen QSTeilnahme an externen QS--Programmen Programmen 
(Ringversuche)(Ringversuche)
•• ÄÄnderungen der Akkreditierung und Ringnderungen der Akkreditierung und Ring--
versuchszertifikate versuchszertifikate unaufgefordertunaufgefordert vorlegen!vorlegen!

MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LÄNDLICHEN RAUMStuttgart, 03.03.2010

Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

•• Landesliste enthLandesliste enthäält z. Zt. 70 Laborelt z. Zt. 70 Labore
(Stand 12/2009 (Stand 12/2009 -- erneute Aktualisierung demnerneute Aktualisierung demnäächst)chst)

•• aktuelle Veraktuelle Verööffentlichung ffentlichung 
•• im Staatsanzeiger Badenim Staatsanzeiger Baden--WWüürttembergrttemberg

•• im Internet im Internet „„www.mlr.badenwww.mlr.baden--wuerttemberg.dewuerttemberg.de““

-->Lebensmittel und Ern>Lebensmittel und Ernäährung hrung -->Trinkwasser>Trinkwasser--ÜÜberwachungberwachung
--> Infomaterial / Downloads> Infomaterial / Downloads

•• GesundheitsGesundheitsäämter werden informiertmter werden informiert
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MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LÄNDLICHEN RAUMStuttgart, 03.03.2010

Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

AufnahmeAufnahme
••Formloser AntragFormloser Antrag
••GebGebüührenhhrenhööhe: 300 he: 300 –– 400 400 €€

ÄÄnderungnderung
== jede eingetretene Abweichung vom Aufnahmebescheid und / oder jede eingetretene Abweichung vom Aufnahmebescheid und / oder 
vom Eintrag in der Landesliste (z.B. Firmenname, Adresse)vom Eintrag in der Landesliste (z.B. Firmenname, Adresse)
•• Bringschuld Bringschuld des Labors des Labors (ggf. mit Bescheinigung der     (ggf. mit Bescheinigung der     

Akkreditierungsstelle)Akkreditierungsstelle)
••MLR erlMLR erläässt fsst föörmlichen rmlichen ÄÄnderungsbescheidnderungsbescheid
••GebGebüührenhhrenhööhe: 150 he: 150 €€ –– 300 300 €€

MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LÄNDLICHEN RAUMStuttgart, 03.03.2010

Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Widerruf (Löschung in Landesliste)

• auf Antrag des Labors oder
• auf Initiative des MLR

Labor kommt seiner Nachweispflicht nicht 
nach

• MLR erlässt förmlichen 
Bescheid

• Gebührenhöhe: 50 – 100 €
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MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LÄNDLICHEN RAUMStuttgart, 03.03.2010

Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

In BadenIn Baden--WWüürttemberg ist nach dem Wortlaut rttemberg ist nach dem Wortlaut 
der TrinkwV je ein erfolgreicher Ringversuch der TrinkwV je ein erfolgreicher Ringversuch 
jjäährlich (fhrlich (füür Chemie und Mikrobiologie) r Chemie und Mikrobiologie) 
erforderlich:erforderlich:
-- Chemie:Chemie: bei der AQS Badenbei der AQS Baden--WWüürttemberg rttemberg 
(Uni Stuttgart oder Kooperationsringversuche (Uni Stuttgart oder Kooperationsringversuche 
der BSG Hamburg)der BSG Hamburg)
-- Mikrobiologie:Mikrobiologie: beim Niedersbeim Niedersäächsischen chsischen 
Landesgesundheitsamt, AuLandesgesundheitsamt, Außßenstelle Aurichenstelle Aurich

MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LÄNDLICHEN RAUMStuttgart, 03.03.2010

Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Voraussetzungen fVoraussetzungen füür r „„erfolgreichen erfolgreichen 
RingversuchRingversuch““::
-- Teilnahme an mindestens 60 % der Parameter, Teilnahme an mindestens 60 % der Parameter, 
-- mindestens 80 % der bestimmten Parameter mindestens 80 % der bestimmten Parameter 
richtig.richtig.
Diese Bedingungen mDiese Bedingungen müüssen mindestens einmal ssen mindestens einmal 
im Kalenderjahr erfim Kalenderjahr erfüüllt sein,llt sein,

d.h. ggf. an mehreren Ringversuchen d.h. ggf. an mehreren Ringversuchen 
teilnehmen.teilnehmen.
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Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

ÄÄnderung der TrinkwV 2001nderung der TrinkwV 2001
((ÄÄnderung des nderung des §§ 15 wegen ausl15 wegen ausläändischen Laboratorien)ndischen Laboratorien)

Vorschlag 1 des BMG:Vorschlag 1 des BMG:

bisher: „… oberste Landesbehörde hat eine Liste 
der im jeweiligen Land ansansäässigenssigen
Untersuchungsstellen … bekannt zu machen.“
kküünftig nftig ??:: „…„… der im jeweiligen Land ttäätigentigen
Untersuchungsstellen …“…“

MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LÄNDLICHEN RAUMStuttgart, 03.03.2010

Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV
ÄÄnderung der TrinkwV 2001nderung der TrinkwV 2001

Vorschlag 2 des BMG:Vorschlag 2 des BMG:

Streichung von Streichung von §§ 15 Abs. 4 15 Abs. 4 Satz 2Satz 2 TrinkwV 2001, TrinkwV 2001, 
also also ersatzlose Streichung der Listenersatzlose Streichung der Listen der der 
Trinkwasseruntersuchungsstellen; stattdessenTrinkwasseruntersuchungsstellen; stattdessen
bubußßgeldbewehrte Verpflichtunggeldbewehrte Verpflichtung ffüür denr den
Wasserversorger, nur Laboratorien zu Wasserversorger, nur Laboratorien zu 
beauftragen, die die Voraussetzungen des beauftragen, die die Voraussetzungen des §§ 15 15 
Abs. 4 Abs. 4 Satz 1Satz 1 TrinkwV 2001 erfTrinkwV 2001 erfüüllen.llen.
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Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

ÄÄnderung der TrinkwV 2001nderung der TrinkwV 2001

Beide VorschlBeide Vorschlääge des BMG werden von Badenge des BMG werden von Baden--
WWüürttemberg abgelehnt.rttemberg abgelehnt.

Vorschlag BadenVorschlag Baden--WWüürttemberg:rttemberg:
LLäänderlisten bleiben;nderlisten bleiben;
auslausläändische Untersuchungsstellen werden aufndische Untersuchungsstellen werden auf
einer Liste des Bundes (z.B. beim UBA) einer Liste des Bundes (z.B. beim UBA) 
ververööffentlichtffentlicht
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Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Vielen Dank fVielen Dank füür Ihre r Ihre 
Aufmerksamkeit!Aufmerksamkeit!


